
Gemeindeversammlung 22. November 2024

Gemeinde Uerkheim



Todesfall Gemeinderat Andreas Ott 

vom 01.09.2024

«Lieber Andreas, du wirst uns fehlen; 

Vielen Dank für alles und machs guet!»



Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls vom 07.06.2024

2. Genehmigung von zwei Kreditabrechnungen:

a) Umbau Bushaltestelle Post, FR Holziken, nach BehiG 

(Behindertengleichstellungsgesetz)

(Dekretsbeitrag, CHF 84’000.00 und Verpflichtungskredit vom 25.11.2022 i.S. 

Buswartehaus, CHF 32’000.00)

b) Neubau Wasserleitung Neudorf, Abschnitt Neudörfer Höchi

(Verpflichtungskredit vom 13.05.2022, CHF 350’000.00)

3. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von CHF 140’000.00 für den Bau 

des Wasserleitungs-Abschnittes Uerkheim
(Netzverbund der Wasserversorgungen Bottenwil, Uerkheim und Holziken)

6. Verschiedenes und Umfrage

4. Genehmigung der revidierten Gemeindeordnung der Gemeinde Uerkheim 

5. Genehmigung des Budgets für das Jahr 2025 mit einem Steuerfuss von 123 %



1. Genehmigung Protokoll



Die Finanzkommission wird zum Protokoll der Gemeinde-

versammlung vom 07. Juni 2024 den Prüfungsbericht vortragen 

und Antrag stellen.

Antrag



2.

Genehmigung von zwei 

Kreditabrechnungen



2. a)  Kreditabrechnung Umbau Bushaltestelle Post, 

FR Holziken, inkl. Buswartehaus 
- Standort / Bauperimeter



2. a)  Kreditabrechnung Umbau Bushaltestelle Post, 

FR Holziken, inkl. Buswartehaus 
- GV-Entscheid vom 25.11.2022

- Rechnungen gem. Aktenauflage



2. a)  Umbau Bushaltestelle Post, FR Holziken, 

inkl. Buswartehaus 
(Dekretsbeitrag, CHF 84’000.00 und Verpflichtungskredit 

vom 25.11.2022 i.S. Buswartehaus, CHF 32’000.00)

Kosten Betrag in CHF

Bruttoanlagekosten 115’204.25

Kredit gemäss Gemeinde-

versammlung v. 25.11.2022
32’000.00

(Buswartehaus)

Dekretsbeitrag
84’000.00

(Umbau Bushaltestelle nach BehiG)

Kreditunterschreitung - 795.75

Einnahmen total 0.00

Nettoinvestitionen 115’204.25



2. a)  Umbau Bushaltestelle Post, FR Holziken, 

inkl. Buswartehaus 
(Dekretsbeitrag, CHF 84’000.00 und Verpflichtungskredit 

vom 25.11.2022 i.S. Buswartehaus, CHF 32’000.00)

Erläuterungen

• Das vorliegende Kreditgeschäft konnte mit einer

marginalen Kreditunterschreitung von CHF 795.75 oder

rund 0.69 % abgeschlossen werden.

• Die vorliegenden Investitionen (Strassen, Verkehr) werden

über 40 Jahre (Anlagekategorie 3), mit Beginn ab dem

Jahr 2025, abgeschrieben (jährliche Belastung: CHF 2’880.10,

z.L. Einwohnergemeinde).



ANTRAG

Die Finanzkommission wird zur Kreditabrechnung den 

Prüfungsbericht vortragen und Antrag stellen.

2. a)  Umbau Bushaltestelle Post, FR Holziken, 

inkl. Buswartehaus 
(Dekretsbeitrag, CHF 84’000.00 und Verpflichtungskredit 

vom 25.11.2022 i.S. Buswartehaus, CHF 32’000.00)



2. b)  Neubau Wasserleitung Neudorf; 

Abschnitt Neudörfer Höchi
(Verpflichtungskredit vom 13.05.2022, CHF 350’000.00)



2. b) Neubau Wasserleitung Neudorf; 

Abschnitt Neudörfer Höchi
- Standort / Bauperimeter



2. b)  Neubau Wasserleitung Neudorf; 

Abschnitt Neudörfer Höchi
(Verpflichtungskredit vom 13.05.2022, CHF 350’000.00)

Kosten Betrag in CHF

Bruttoanlagekosten
davon CHF 24’417.92 bezogene Vorsteuern

340’946.58

Kredit gemäss

Gemeindeversammlung
350’000.00

Kreditunterschreitung - 9’053.42

Einnahmen total 0.00

Nettoinvestitionen 316’528.66



2. b) Neubau Wasserleitung Neudorf; 

Abschnitt Neudörfer Höchi
(Verpflichtungskredit vom 13.05.2022, CHF 350’000.00)

Erläuterungen 1/2

• Gemeinde- und finanzrechtlich wäre keine Kreditabrechnung nötig, da

der Antrag und die Anschaffung im gleichen Jahr erfolgten. Gleichwohl

wird die Abrechnung aus transparenzgründen vorgelegt.

• Während der Realisierung fielen sehr wenig unvorhergesehene

Arbeiten an.

• Zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Arbeiten im März 2021 war der

Wald um das Reservoir noch wesentlich dichter (es waren höhere

Rodungsarbeiten eingeplant)

• Die Leitungsführung ausserhalb des Aufschüttungsbereichs um das

Reservoir war unbekannt. In Zusammenarbeit mit dem Brunnenmeister

und dem Ingenieur wurde eine plausible Linienführung aller

Anschlussleitungen innerhalb des Reservoirs ermittelt.

• Reserven mussten nicht in Anspruch genommen werden.



2. b)  Neubau Wasserleitung Neudorf; 

Abschnitt Neudörfer Höchi
(Verpflichtungskredit vom 13.05.2022, CHF 350’000.00)

Erläuterungen 2/2

• Das Projekt konnte mit CHF 9'053.42 (inkl. Einrechnung

Vorsteuerbezug) oder rund 2.58 % tiefer als ursprünglich geplant,

umgesetzt werden. Die Nettoinvestitionen fallen gegenüber der

bewilligten Kreditsumme sogar um CHF 33'471.34, oder rund 9.56 %

tiefer aus. Dies ist vor allem auch der durch den damaligen

Ressortvorsteher und den Brunnenmeister teilweise bewerkstelligten

Bauleitung und dem damit verbundenen teilweisen Verzicht

einer zusätzlichen externen Bauleitung sowie auch der vom

Gemeindebauamt getätigten Eigenleistungen (Abrandarbeiten)

geschuldet.

• Die vorliegenden Investitionen (Tiefbau, Kanal-/Leitungsnetze) werden

über 50 Jahre (Anlagekategorie 4), mit Beginn ab dem Jahr 2025,

abgeschrieben (jährliche Belastung: CHF 6’330.55, z.L. Spezialfinanzierung

Wasserversorgung).



2. b)  Neubau Wasserleitung Neudorf; 

Abschnitt Neudörfer Höchi
(Verpflichtungskredit vom 13.05.2022, CHF 350’000.00)

ANTRAG

Die Finanzkommission wird zur Kreditabrechnung den 

Prüfungsbericht vortragen und Antrag stellen.



3. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von  

CHF 140’000.00 für den Bau des Wasserleitungs-

Abschnittes Uerkheim

(Netzverbund der Wasserversorgungen Bottenwil, Uerkheim und Holziken)



Übersicht / Situation 1/3;



Übersicht / Situation 2/3



Übersicht / Situation 3/3



Bestehendes hydraulisches Schema

(Stand: 2021)



Kostenübersicht Projekt

Zusammenstellung 

Neubau Wasserleitung Uerkheim für Netzverbund 

Bottenwil-Uerkheim-Bottenwil

Wasserleitung
CHF 136’000.00

Entschädigungen (Landbeanspruchung, usw.) CHF 4’000.00

Verpflichtungskredit Total inkl. MwSt. CHF 140’000.00

 Die vorliegende Kostenberechnung versteht sich inkl. Reserven und 

Mehrwertsteuer.

 Die Gemeinde Holziken beteiligt sich an den anfallenden Gesamtkosten 

(Bruttokredit) mit einem Anteil von CHF 60’000.00. Die Nettobelastung für die 

Gemeinde, sprich die Nettoinvestition belaufen sich somit auf CHF 80’000.00.



Jährliche Folgekosten

Zusammenstellung 

Neubau Wasserleitung Uerkheim für Netzverbund Bottenwil-

Uerkheim-Holziken

Abschreibungen der Investition (50 Jahre)

- auf Nettoinvestition von CHF 80’000.00
CHF 1’600.00

Verzinsung (Hälfte der Nettoinvestitionsausgaben x gültiger 

Hypothekarischer Referenzzinssatz = 1.75 %)
CHF 700.00

Total Kapitalfolgekosten CHF 2’300.00*

Betriebsfolge (1 % der Bruttoinvestitionskosten nach 

Inbetriebnahme; effektiv angenommen CHF 1’400.00)
CHF  1’400.00*

Personalfolgekosten (effektive Mehraufwendungen 

Brunnenmeister nach Inbetriebnahme)
CHF pro memoria*

Jährliche Folgekosten, ca. 

CHF 3’700.00 *

zzgl. effektive Mehraufwendungen 

Brunnenmeister

*Wichtiger Hinweis betreffend der jährlichen anfallenden Folgekosten zu Lasten der 

Spezialfinanzierung Wasserversorgung:

 Effektiv werden die anfallenden Kapital-, Betriebs- und Personalfolgekosten mit der Kalkulation der 

Wasserabgabepreise (Anhang 1 zum Wasserlieferungsvertrag), welche turnusgemäss überprüft und 

wenn nötig angepasst wird, ermittelt und à-jour gehalten.



Terminplanung

 Die Finanzplanung der Gemeinde Uerkheim sieht den vorliegenden 

Ausgabeposten, sprich die Umsetzung Leitungsbauarbeiten, resp. der 

Netzverbundarbeiten in den Jahren 2025 (Aufbereitung Umsetzung, 

Baustart sowie Hauptarbeiten) und 2026 (Weiterführung Hauptarbeiten 

sowie Fertigstellungs- und Schlussarbeiten) vor. 

 Die Aufbereitung der Devisierungs-Unterlagen sowie das Einholen von 

entsprechenden Angeboten und die dazugehörige Vergabe wird 

vorbehaltlich der Projektzustimmung, resp. der Zustimmung aller 

nötigen Verpflichtungskredite seitens der Gemeinden Bottenwil, 

Holziken und Uerkheim sowie nach Ablauf der dazugehörigen 

Referendumsfrist, umgehend an die Hand genommen. 

 Vorbehältlich keiner unvorhergesehener Verzögerungen wird die 

Umsetzung ab dem kommenden Jahr in Angriff genommen.



Der Verpflichtungskredit von CHF 140’000.00 inklusive 

Mehrwertsteuer, zuzüglich allfälliger teuerungsbedingter 

Mehrkosten, für den Bau des Wasserleitungs-Abschnittes 

Uerkheim (Netzverbund der Wasserversorgungen Bottenwil, 

Uerkheim und Holziken) sei, zu Lasten der Spezialfinanzierung 

Wasserversorgung Uerkheim, zu genehmigen.

Antrag



4. Genehmigung der revidierten Gemeindeordnung

der Gemeinde Uerkheim



Ausgangslage

Das Wichtigste in Kürze:

 Die heute geltende Gemeindeordnung ist datiert aus dem Jahr 2005 und somit 

seit beinahe 20 Jahren in Anwendung. 

 Die in umfassender Art und Weise vorgenommene Überprüfung zeigt Bedarf 

an einer Aktualisierung und Anpassung verschiedener Bestimmungen auf.

 Der Gemeinderat beantragt Anpassungen zur Optimierung bestehender 

Prozesse sowie die Beibehaltung des bisher im Sinne der Kompetenzerteilung 

bestehenden Handlungsspielraumes bei bestimmten Geschäften.

 Im Zuge einer freiwilligen und offenen Mitwirkung wurden Anmerkungen, 

Anregungen, Eingaben und Wünsche seitens der Bevölkerung abgeholt 

(05.09.2024 bis 30.09.2024).

 Die eingelangten Eingaben wurden vom Gemeinderat geprüft und mit den 

eingebenden Parteien, resp. Personen besprochen.

 Resultierend aus diesem Vorgehen wurde der heute zu genehmigende 

Anpassungsvorschlag zum Erlass zu Handen der ordentliche Aktenauflage 

(08.11.2024 bis 22.11.2024) zur Einsicht freigegeben.



Rechtliches / Obligatorisches Referendum

 Die in der revidierten Gemeindeordnung festgehaltenen und somit zur 

Genehmigung beantragten Bestimmungen wurden mit dem Rechtsdienst der 

Gemeindeabteilung des Kantons Aargau besprochen, resp. von dieser aus 

rechtlicher Sicht für in Ordnung, resp. entsprechend umsetzbar befunden.

 Basierend auf den aktuell geltenden Bestimmungen des Gesetzes über die 

Einwohnergemeinden vom 19.12.1978 (SAR 171.100) gilt es festzuhalten, 

dass die Änderung der Gemeindeordnung in jedem Fall dem obligatorischen 

Referendum (Urnenabstimmung) unterliegt.

 Zur Urnenabstimmung gelangt die an der heutigen Gemeindeversammlung in 

der Schlussabstimmung genehmigte Variante der revidierten 

Gemeindeordnung. Allfällig eingehende und von der Versammlung 

gutgeheissene Änderungsanträge werden dabei mit berücksichtigt, resp. in die 

an der Urne definitiv zu bestätigenden Form mit aufgenommen, soweit diese 

rechtmässig sind und somit so niedergeschrieben werden können.

 Die Durchführung der Urnenabstimmung über die definitive Genehmigung der 

neuen Gemeindeordnung ist bei einer positiven Verabschiedung durch die 

Gemeindeversammlung voraussichtlich per 18.05.2025 möglich.

 Anschliessend ist die Genehmigung des Regierungsrates einzuholen. 

 Die Inkraftsetzung der geänderten Bestimmungen, resp. der revidierten 

Gemeindeordnung ist auf den 01.07.2025 vorgesehen.



Revisionsvorschlag des Gemeinderates 

 Die zu beantragenden Anpassungen wurden in Form der revidierten 

Gemeindeordnung, in welcher die vorgenommenen Anpassung klar ersichtlich 

gekennzeichnet wurde sowie einer Gegenüberstellung der heute geltenden 

Bestimmungen mit den revidierten Bestimmungen (synoptische Darstellung), 

aufbereitet und dem Souverän über die gesetzlich vom 08.11.2024 bis 

22.11.2024 vorgeschriebene Aktenauflage zur Einsicht vorgelegt.

 Im Wesentlichen werden neben redaktionellen Änderungen, vor allem 

Anpassungen in folgenden Bereichen beantragt:

- Begrifflichkeiten und Bezeichnungen (§§ 3, 4 und 13)

- Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen (§ 14)

- Publikationsorgan (§ 19)

 Auf den nachfolgenden Folien werden die wichtigsten Änderungen im Detail 

dargestellt und erläutert.



Revisionsvorschlag des Gemeinderates;

Begrifflichkeiten - §§ 3, 4 und 13;

Neu: GemeindepräsidentIn und VizepräsidentIn



Revisionsvorschlag des Gemeinderates;

Kompetenzen - § 14, lit. a;

Neu: Erhöhung Kompetenzsumme bei Erwerb und Tausch 

von Grundstücken und Liegenschaften auf CHF 500’000.00



Revisionsvorschlag des Gemeinderates;

Kompetenzen - § 14, lit. i. in Verbindung mit 

§ 19, resp. ehemals § 20; 1 von 2

Neu: Bezeichnung amtliches Publikationsorgan



Revisionsvorschlag des Gemeinderates;

Kompetenzen - § 14, lit. i. in Verbindung mit 

§ 19, resp. ehemals § 20; 2 von 2

Neu: Bezeichnung amtliches Publikationsorgan



Revisionsvorschlag des Gemeinderates;

Kompetenzen - § 14, lit. j;

Neu: Kompetenzerteilung an Gemeinderat zur Zusicherung 

des Gemeindebürgerrechts an AusländerInnen



Die revidierte Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde 

Uerkheim sei zu genehmigen.

Antrag des Gemeinderates



Diskussion

Fragen oder Unklarheiten?

Anträge aus der Versammlung?



5.

Genehmigung Budget 2025 mit einem 

Steuerfuss von 123 %
(Steuererhöhung von 4 % von heute 119 % auf neu 123 %) 



5. Budget 2025 mit einen Steuerfuss von 123 %

Antrag auf Steuerfusserhöhung: + 4 % von bisher 119 % auf neu 123 %

Aufwandüberschuss: - CHF 7’429.00



5. Budget 2025 mit einen Steuerfuss von 123 %

Funktionale Gliederung – pro Aufgabengebiet



5. Budget 2025 mit einen Steuerfuss von 123 %

Budget Spezialfinanzierungen:



5. Budget 2025 mit einen Steuerfuss von 123 %

Finanzplanung 2025 – 2034 (Aufgaben- und Investitionsplanung)



5. Budget 2025 mit einen Steuerfuss von 123 %

Finanzplanung 2024 – 2033 (Planerfolgsrechnung)



5. Budget 2025 mit einen Steuerfuss von 123 %

Fazit:

 Budget 2025 / Zukunftsaussichten / Finanzplanung - Handlungsbedarf erkennbar!

 Steuerfusserhöhung von 4 % von bisher 119 % auf 123 % unausweichlich

 Nicht beinflussbare Posten steigen weiterhin an, resp. liegen in sehr hohem Bereich

 Haushälterischer Umgang mit Ressourcen trotz beantragter Erhöhung des 

Steuerfusses weiterhin sehr wichtig

 Das Sparpotenzial wurde im Bereich der beinflussbaren Kosten wo umsetzbar und 

sinnvoll ausgeschöpft

 Wünschbares gilt es weiterhin vom Notwendigen zu trennen; Gleichwohl gilt es einen 

Investitionsrückstaus sowie auch den Verzicht von Auslagen für gesellschaftlich 

wichtige Anlässen und Veranstaltungen zu vermeiden und die positive Entwicklung der 

Gemeinde Uerkheim weiterhin voranzutreiben, resp. unsere schöne und aktive 

Gemeinde nicht «zu Tode zu sparen» sondern im Umfang der vorhandenen 

Möglichkeiten möglichst attraktiv zu halten und weiterzuentwickeln

 Qualitativ hochwertiger Wachstum weiterhin wichtig und erfreulicherweise erkennbar

 Eine positive Tendenz bezüglich Entwicklung der Steuereinnahmen ist erkennbar

 Finanzielle Herausforderungen für die Zukunft sind gleichwohl und weiterhin gegeben 

und bekannt



5.  Budget 2025 mit einen Steuerfuss von 123 %

ANTRAG

Das Budget für das Jahr 2025 mit einer Erhöhung des 

Steuerfusses um 4 % auf 123 % sei zu genehmigen.



Diskussion

Fragen oder Unklarheiten?

Anträge aus der Versammlung?



6.  Verschiedenes und Umfrage



Information aktueller Planungsstand

i.S. Hochwasserschutzprojekt



Jugend- und Dorffest 27. bis 29. Juni 2025 / 

Aktueller Planungsstand / Infos aus dem OK 



Jugend- und Dorffest 27. bis 29. Juni 2025 / 

Planübersicht – Festgelände



Jugend- und Dorffest 27. bis 29. Juni 2025 / 

Fest-Logo ist bekannt!



Fragen und Anregungen aus der Versammlung



• 24. November 2024: Abstimmungssonntag mit Ersatzwahl 1x Mitglied Gemeinderat

• 24. November 2024: Ewigkeitssonntag, Kirche, 09.15 Uhr

• 30. November 2024: Weihnachtsmarkt, Wöschhüüsliplatz, 11.00 – 20.00 Uhr

• 1. Dezember 2024: Taizé im Advent, Kirche, 19.00 Uhr

• 15. Dezember 2024: Krippenspiel, Reformierte Kirche

• 19. Dezember 2024: Chileträff im Advent, Chilestube, 14.00 Uhr

• 24./25. Dezember 2024: Heiligabend- (22.15 Uhr) / Weihnachtsgottesdienst (10.00 Uhr)

• 24. Dezember 2024, ab 11.30 Uhr bis 6. Januar 2025, 08.00 Uhr: 

Gemeindeverwaltung geschlossen – Pikett-Natel bei Notfällen: 077 278 88 35

• 12. Januar 2025: Neujahrsapéro mit Neuzuzügerbegrüssung, Gemeindesaal, 10.30 Uhr

Anstehende Termine



Herzlichen Dank für die Teilnahme.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und besinnlichen  

Jahresausklang und fürs 2025 alles Gute und beste Gesundheit!


